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Zusammenfassung 

Das Kleinwasserkraftwerk Stroppel (KWKSt) der Axpo Kleinwasserkraft AG (Axpo) ist 
gemäss Verfügung des Kantons Aargau vom 6. Juni 2016 nach den Bestimmungen des 
Gewässerschutzgesetzes (GSchG) hinsichtlich Geschiebehaushalt (Art. 43a und 83a 
GSchG) zu sanieren. Für die Sanierung des Geschiebehaushalts gilt gemäss GSchG eine 
Frist bis ins Jahr 2030. 
 
Gemäss Erfahrungen der Axpo bleiben im Oberwasserkanal des KWKSt kiesige Ablage-
rungen liegen, welche bei Hochwasser nicht durch das Wehr durchtransportiert werden. 

Bereits in der Vergangenheit wurde beim KWKSt in unterschiedlichen Zeitabständen 
aus betrieblichen Gründen Geschiebe aus dem Oberwasserkanal entnommen (vgl. Kapi-
tel 4.2, vergangene Baggerungen). Entsprechend ist Axpo bereit, auch künftig Kosten 
in dem Umfang zu tragen, als bis anhin im Rahmen von betrieblichen Massnahmen für 
Geschiebeumlagerungen (Geschiebebaggerungen aus dem Oberwasserkanal und Rück-
gaben in die Restwasserstrecke) angefallen sind. Zusätzliche erforderliche Massnahmen 
zur Weiterleitung von Geschiebe als Folge der Geschiebesanierung bei oberliegenden 
Kraftwerken sind jedoch nach Art. 34 Energiegesetz (EnG) vollständig zu entschädigen 

(Deltabetrachtung gegenüber dem bisherigen Aufwand).  
 
Im vorliegenden Bericht wird das Baugesuch für die Durchführung von zukünftigen pe-
riodischen Geschiebeumlagerungen vom Oberwasserkanal in die Restwasserstrecke do-
kumentiert. Die Geschiebeumlagerung kann vorliegend infolge günstiger topografischer 
Situation praktisch ohne Transportwege und ohne Zwischenlager erfolgen. Der ökologi-
sche Nutzen wird als sehr gross beurteilt, da die periodischen Massnahmen den teil-
weise stark gefährdeten oder sogar vom Aussterben bedrohten Fischarten, sowie gene-
rell der gesamten aquatischen Fauna zugutekommt. Nicht zuletzt befindet sich die Mas-
snahme grossteils in einer Aue von nationaler Bedeutung und im Auenschutzpark des 
Kantons Aargau, sowie vollständig im BLN-Gebiet «Wasserschloss beim Zusammenfluss 
von Aare, Reuss und Limmat», in welchen die Förderung der Biodiversität ein zentrales 
Anliegen ist.  
 

Unter Annahme, dass sich aufgrund der Geschiebesanierung von oberliegenden Kraft-
werken nach Art. 43a GSchG die anfallende Geschiebemenge im Oberwasserkanal des 
KWKSt in etwa verdoppeln wird, ist zukünftig im Mittel nicht alle 4 Jahre eine Umlage-
rung durchzuführen, sondern alle 2 Jahre. Daraus ergeben sich pro Umlagerung zu ent-
schädigende Kosten in der Höhe von rund CHF 14'000. Bezogen auf eine Dauer von 40 
Jahren mit 20 Umlagerungen (alle 2 Jahre über 40 Jahre) total rund CHF 280'000. 
 
Gemäss strategischer Planung zur Sanierung des Geschiebehaushalts des Kantons Aar-

gau [1] ist für die Limmat aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung und insbesondere 
was das Fischartenspektrum betrifft das Ziel definiert, das bestehende wesentliche Ge-
schiebedefizit zu sanieren. Entsprechend wird zwischen dem Kraftwerk Wettingen und 
der Mündung in die Aare eine Geschiebefracht von ca. 1'100 m3 pro Jahr angestrebt. 
Damit sollen die Morphologie der Limmat und der Aare verbessert werden, und somit 
auch Laichgebiete für kieslaichende Fischarten, von welchen sich viele auf der Roten 
Liste der schützenswerten Fischarten befinden (wie z.B. Forellen, Äschen, Barben, Na-
sen, u.a.), wiederhergestellt werden.  
 
Wird nur das unterste Kraftwerk Stroppel betrachtet, wird bereits heute ein Teil des 
oberstrom anfallenden Geschiebes im Oberwasserkanal abgelagert und im Mittel alle 4 
Jahre umgelagert. Da sich die abgelagerte Geschiebemenge im Oberwasserkanal auf-
grund von oberliegenden Geschiebesanierungen zukünftig erhöhen wird, ist es ökolo-
gisch zielführend, dieser wertvolle Kies zeitnah durch periodische Umlagerungen in die 

Restwasserstrecke weiterzugeben. Bereits heute werden periodisch nach den Umlage-
rungen grosse Ansammlungen laichender Fische von national prioritären Arten 
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gesichtet. Durch die Erhöhung der Geschiebefracht und Erhöhung der Geschiebeumla-
gerungen kann eine regelmässigere, im Idealfall sogar jährliche Nutzung der durch die 
Umlagerungen geschaffenen Kiesbänke durch die schützenswerten Kieslaicher erwartet 

werden.  
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1. Einleitung  

Das Kleinwasserkraftwerk Stroppel (KWKSt) der Axpo Kleinwasserkraft AG (Axpo) mit 
einer Konzession vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2044 ist nach den Bestimmun-
gen des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) hinsichtlich Geschiebehaushalt (Art. 43a und 
83a GSchG) zu sanieren. Für die Sanierung des Geschiebehaushalts gilt gemäss GSchG 
eine Frist bis ins Jahr 2030. 
 
Artikel 43a und 83a GSchG sehen eine entschädigungsbegründende Sanierung des Ge-
schiebehaushalts in Verbindung mit Artikel 34 Energiegesetz (EnG) vor. 

 
Die Defizitanalyse ist im Bericht des Kantons Aargau „Sanierung Geschiebehaushalt – 
Strategische Planung vom 24. Dezember 2014“ [1] nicht enthalten, respektive dieser 
Bericht kam zum Schluss, dass kein Defizit in der Limmat besteht und alles Geschiebe 
durch das KWKSt durchtransportiert wird. Der Kanton hat jedoch der Axpo Kleinwasser-
kraft AG mit der Verfügung vom 6. Juni 2016 [2] zugestanden, dass im Oberwasserka-
nal des KWKSt - insbesondere nach grösseren Hochwasserereignissen mit Geschiebe-
trieb - Kies liegen bleibt und anschliessend im Unterwasser fehlt (wesentliches Geschie-

bedefizit). Gemäss der Verfügung vom 6. Juni 2016 soll dieses Kies periodisch gebag-
gert und vollständig in die Restwasserstrecke zurückgegeben werden.  
 
Zusätzlich wurde das Kraftwerk Wettingen von den Elektrizitätswerken der Stadt Zürich 
(ewz) mit Regierungsratsbeschluss (RRB) vom 29. Juni 2016 dazu verpflichtet, im Rah-
men der Geschiebesanierung nach Art. 43a und Ar. 83a GSchG Geschiebeschüttungen 
im Umfang von 1'200 m3 pro Jahr (m3/a) durchzuführen. Ziel dieser Sanierung ist ge-
mäss eines weiteren RRB vom 5. Juli 2017, dass von oben genanntem Kies ein Anteil 
von 1'000 m3/a bis in die Aare transportiert wird. Damit dieses Ziel erreicht werden 
kann, muss das Kies alle unterliegenden Kraftwerke passieren, um die gewünschte 
morphologische und biologische Wirkung entfalten zu können.  
 
Gemäss Verfügung vom 6. Juni 2016 [2] hätte von Axpo spätestens 1 Jahr nach rechts-
gültiger Verfügung ein Projekt für Kiesumlagerungen eingereicht werden sollen. Auf-

grund unterschiedlicher Haltungen der kantonalen Leitbehörde des Kantons Aargau 
(BVUALG) und des BAFU mit vielen Sitzungen ist es bei der Geschiebesanierung beim 
KWKSt der Axpo zu einer deutlichen Verzögerung gekommen, weshalb das Baugesuch 
um periodische Geschiebeumlagerungen erst jetzt mit vorliegendem Bericht eingereicht 
wird.  

2. Veranlassung 

Im Anschluss an die Verfügung vom 6. Juni 2016 [2] führte das Büro Flussbau AG im 
Auftrag des Kantons Aargau eine Beurteilung durch, welche u.a. auch die Beurteilung 
der wesentlichen Beeinträchtigung an verschiedenen Wasserkraftwerken an der Limmat 
beinhaltete [3]. Die Studie kam zum Schluss, dass beim Kraftwerk Stroppel aufgrund 
der Ausbildung des Einlaufs in die Restwasserstrecke (Spundwandverschluss) und trotz 
dem vorhandenen Schlitz davon ausgegangen werden muss, dass ein Grossteil des Ge-

schiebes in den Oberwasserkanal gelangt und nicht durch die Kraftwerksanlage ins Un-
terwasser transportiert wird. 
 
Gemäss Erfahrungen von Axpo bleibt im Oberwasserkanal des KWKSt insbesondere 
Kies mit sehr geringem Feinstoffanteil liegen (vgl. Anhang 6), welches bei Hochwasser 
nicht durch das Wehr durchtransportiert wird. Bereits in der Vergangenheit wurde beim 
KWKSt in unterschiedlichen Zeitabständen aus betrieblichen Gründen Geschiebe aus 

dem Oberwasserkanal entnommen (vgl. Kapitel 4.2, vergangene Baggerungen). Ent-
sprechend ist Axpo bereit, auch künftig Kosten in dem Umfang zu tragen, als bis anhin 
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im Rahmen von betrieblichen Massnahmen für Geschiebeumlagerungen angefallen sind. 
Axpo ist jedoch auch der Ansicht, dass alle zusätzlich erforderlichen Massnahmen zur 
Weiterleitung des Geschiebes oder zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes als Folge 

der Geschiebesanierung bei Obliegern nach Art. 34 EnG vollständig entschädigt werden 
müssen.  
 
Das BAFU jedoch hinterfragt die Sanierungspflicht mit Schreiben vom 11. Februar 2020 
und ist der Ansicht, dass die Geschiebezufuhr bereits im Ist-Zustand rund 3'500 – 
4'000 m3/a aufgrund von Sohlerosion betrage. Somit werde mit den bisherigen Ablage-
rungen von durchschnittlich ca. 600 m3/a im Oberwasserkanal beim KWKSt (vgl. Kapi-
tel 4.2) der Grossteil des Geschiebes durch das Wehr beim KWKSt transportiert, womit 

kein Sanierungsbedarf nach Art. 43a GSchG bestehe (vgl. Faktenblatt BAFU [4] und 
Memo BAFU [5]).  
 
Aus Sicht von Axpo steht die Beurteilung des BAFU im Widerspruch zum Ziel der Kies-
zugaben unterhalb des Kraftwerks Wettingen, dass aufgrund des Geschiebedefizits in 
der Limmat 1'000 m3/a Kies bis hinunter in die Aare weitertransportiert werden sollen. 
Diese Kieszugaben können nur dann ihre angedachte ökologische Wirkung entlang der 
Limmat (und Aare) entfalten, wenn die Unterlieger-Kraftwerke geschiebedurchgängig 
sind. Nicht zuletzt wird bezweifelt, dass die vom BAFU berechneten Volumina im Um-
fang von 3'500 – 4'000 m3/a tatsächlich stimmen, und wenn, dann nicht in den rele-
vanten Kornfraktionen (v.a. Kies), welche für die Beseitigung der wesentlichen Beein-
trächtigung des Geschiebehaushaltes und der erwünschten Verbesserung für national 
bedrohte Kieslaicher, wie z.B. der Nase (Rote Liste [6], vom Aussterben bedroht ), der 
Äsche (Rote Liste [6], stark gefährdet ) und der Flussforelle (Rote Liste [6], stark ge-

fährdet), notwendig ist.  
 
Die wesentliche Beeinträchtigung beinhaltet insbesondere gewässerökologische As-
pekte. Im heutigen Zustand findet sich in der Limmat, wie auch in der folgenden Aare 
grösstenteils eine abgepflästerte Sohle mit einer groben Deckschicht. Gute Laichhabi-
tate für kieslaichende Fische mit lockerem Kies sind in der Limmat und der Aare äus-
serst rar. Zudem steht die Beurteilung des BAFU im Widerspruch zur Geschiebestudie 
des spezialisierten Büros Flussbau AG, welche für den natürlichen Zustand eine jährli-

che Geschiebefracht von ca. 2’000 m3/a angibt [3]. Dass im natürlichen Zustand die 
Geschiebefracht die Hälfte der Geschiebefracht im Ist-Zustand betrug, kann nicht stim-
men.  
 
Auch wenn das BAFU richtigerweise darauf hinweist, dass heute bereits ein Teil des Ge-
schiebes über oder durch die Wehre transportiert wird, tragen die abgelagerten Ge-
schiebevolumina vor den Wehren bzw. in den Oberwasserkanälen zu einer unerwünsch-
ten Reduktion der Geschiebefracht bei, welche die unterliegende Gewässerstrecke in 
der Limmat und nicht zuletzt in der Aare wesentlich beeinträchtigt. Durch die Sanierung 
des Geschiebehaushalts bei Obliegern nach Art. 83a GSchG erhöhen sich die Geschie-
befracht der Limmat und damit auch die Ablagerungen vor den Wehren bzw. in den 
Oberwasserkanälen. Diese Folgekosten sind aus Sicht Axpo ebenfalls nach Art. 34 EnG 
zu entschädigen. 
 

Im vorliegenden Bericht wird das Baugesuch für die Durchführung von zukünftigen pe-
riodischen Kiesumlagerungen vom Oberwasserkanal in die Restwasserstrecke beim 
KWKSt dokumentiert.  
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3. Generelle Zielsetzung Geschiebesanierung Limmat 

Die Limmat vom Kraftwerk Wettingen bis zur Mündung in die Aare (km 12.25 bis km 
0.0) wurde gemäss der Strategischen Planung zur Sanierung des Geschiebehaushalts 
des Kantons Aargau [1] aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung, insbesondere was ih-
ren Fischartenreichtum und was ihre Bedeutung als Vernetzungskorridore für den 
Grossteil des schweizerischen Gewässernetzes betrifft, als Zielgewässer zur Sanierung 
des Geschiebehaushalts definiert.  
 
Gemäss [2] betrug die Geschiebefracht von der Sihl in die Limmat historisch rund 

2'500 m3/a. Dieser Wert stellt die durchschnittliche Geschiebefracht der Limmat in Zü-
rich ohne Kraftwerke und Kiesentnahmen dar. Weiter flussabwärts nach wird die Ge-
schiebeführung infolge des Abriebs reduziert, jedoch durch die Geschiebezufuhr aus der 
Reppisch wieder kompensiert, worauf sich die Fracht bis zur Aare auf knapp 2'000 m3/a 
reduziert. 
 
Im heutigen Zustand hingegen beschränkt sich der Geschiebeeintrag aus der Sihl in die 
Limmat aufgrund von Stauräumen und Kiesentnahmen auf wenige 100 m3/a. Zudem 

wird dieses transportierte Geschiebe im Stauraum des Kraftwerks Wettingen vollständig 
abgelagert. Weil zwischen dem Kraftwerk Wettingen und der Aare bezüglich Geschiebe-
trieb keine bedeutenden Seitenbäche in die Limmat einmünden, kann dieser Gewässer-
abschnitt im heutigen Zustand als nahezu geschiebelos beurteilt werden. Dies führt zu 
ausgeprägten ökomorphologischen Defiziten, die sich in einem ausgeräumten Flussbett 
und einer stark abgepflästerten Flusssohle zeigen.  
 
Entsprechend wird in [1] und [2] zwischen Damsau und der Mündung in die Aare eine 
Fracht von ca. 1'100 m3/a angestrebt. Damit sollen die Morphologie der Limmat und 
der Aare verbessert werden, und somit auch Laichgebiete für national prioritäre und auf 
der Roten Liste [6] stehenden Kieslaicher (Äsche, Flussforelle und Nase) und weitere 
kieslaichende Fischarten wie Barben, Alet usw., die auf Kies als Laichsubstrat angewie-
sen sind, wiederhergestellt werden. Bei der Sanierung des Geschiebehaushalts der 
Limmat wird nicht der ursprüngliche natürliche Geschiebehaushalt, sondern ein ökologi-

sches Minimum – die sog. erforderliche Geschiebefracht – angestrebt. 
 
Aufgrund der oberliegenden Geschiebezugaben wird sich das geschüttete Kies je nach 
Abfluss in der Limmat früher oder später zusätzlich beim Streichwehr des KWKSt abla-
gern. Dies erfordert zukünftig mehr Umlagerungsarbeiten (Baggerung und Geschiebe-
zugabe), um den möglichst regelmässigen Geschiebedurchgang zur Förderung der Kies-
laicher beim KWKSt zu ermöglichen.  

4. Grundlagen und Randbedingungen 

4.1 Kurzbeschrieb der Anlage 

Beim KWK Stroppel mit der 2009 in Kraft getretenen Konzession von 2005 bis 2044 
handelt es sich um ein Ausleitkraftwerk mit Maschinenhaus im Kanal und Restwasser-

strecke (vgl. Abb. 4.1). Es verarbeitet mit drei Francisturbinen das am oberliegenden 
Kraftwerk Gebenstorf nicht turbinierte Wasser. Die mittlere Jahresproduktion beträgt 
4.4 – 4.9 GWh. Die Ausbauwassermenge liegt bei 33 m3/s. Die Kraftwerksanlage ist im 
Oberwasserkanal mit einem Streichwehr ausgestattet, mit welchem das nutzbare Was-
ser zum Kraftwerk geführt, das nicht nutzbare Wasser in die Restwasserstrecke abge-
leitet wird.  
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Abb. 4.1 Übersicht KWK Stroppel am Zusammenfluss von Limmat und Aare [Hintergrund: 

Swisstopo]. 

 

4.2 Getätigte Geschiebeentnahmen in den Jahren 2006 bis 2021 

In Abhängigkeit der Hochwasserereignisse und -intensitäten wurden in der Vergangen-
heit aus betrieblichen Gründen in unterschiedlichen Zeitabständen Baggerungen im 
Oberwasserkanal beim KWKSt durchgeführt. Das Geschiebe (mehrheitlich kiesige Frak-
tionen, vgl. Anhang 6) wurde gleich am Fuss des Streichwehrs abgelagert (vgl. 
Abb. 4.2 bis Abb. 4.4). Der Zugang des Baggers ist über eine Kiesrampe von der Insel 
zwischen dem Kraftwerkskanal und der Restwasserstrecke gewährleistet. Gebaggert 
wird vom Unterwasser aus soweit der Ausleger des Baggers reicht. 
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Abb. 4.2 Baggerarbeiten für die Umlagerung 

von Kies vom Oberwasserkanal in die 

Restwasserstrecke [Axpo].  

 

Abb. 4.3 Lockeres Kies unterhalb des Streich-

wehrs in der Restwasserstrecke, 
welches für kieslaichende Fische 

eine sehr gute Kornzusammenset-

zung hat [Axpo].  

 

Abb. 4.4 Luftansicht nach einer durchgeführten Kiesumlagerung. Nahezu über die ganze 

Länge der Restwasserstrecke sind Kiesdepots vorhanden [Axpo]. 

 
Bekannte Kubaturen aus vergangenen Baggerungen 
• 2002: ca. 1‘200 m³ 

• 2006: ca.    900 m³ 

• 2008: ca. 3‘800 m³ 

• 2010: ca. 1‘700 m³ 

• 2017: ca. 1‘800 m³ 

• 2021: ca. 2’500 m³ 
 

Aus den dokumentierten Geschiebevolumina kann hergeleitet werden, dass seit dem 
Jahr 2002 im Mittel rund 600 m3/Jahr Kies umgelagert wird. In der Periode 2002 – 
2021 traten zwei grössere Hochwasser (HQ19 und HQ28) auf. Die 600 m³/a entsprechen 

somit eher der oberen Grenze. 
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4.3 Alternativmassnahmen 

In einer Vorstudie wurden verschiedene Massnahmen zur Sanierung des Geschiebe-
haushalts beim KWKSt geprüft. Es zeigte sich schnell, das bauliche Massnahmen mit 

sehr hohen Kosten verbunden sind (Wehrumbau), wegen Auflandungen nicht langfristig 
wirkungsfähig sind (Leitwände) oder aufgrund der geringen Fallhöhe nicht umsetzbar 
sind (Wirbelrohr). Geschiebeumlagerungen mittels Bagger sind aufgrund der geeigne-
ten lokalen Verhältnisse äusserst kostengünstig möglich (vgl. Kapitel 9). Somit konnte 
auf ein vertiefendes Variantenstudium verzichtet und direkt das vorliegende Baugesuch 
ausgearbeitet werden.  

4.4 Ziele Geschiebesanierung Kraftwerk Stroppel und gewässerökologi-
sches Potential 

Die Ziele der Geschiebesanierung nach Art. 43a GSchG für die ganze Limmat sind be-
reits in Kapitel 3 beschrieben.  
 
Wird nur das unterste Kraftwerk Stroppel betrachtet, wird bereits heute ein Teil des 
oberstrom anfallenden Geschiebes über den Wehrkopf in die Restwasserstrecke trans-

portiert. Die Zusammensetzung dieses Geschiebes ist nicht bekannt. Ein nicht unwe-
sentlicher Teil von gewässerökologisch wertvollem Kies mit Korndurchmessern von ca. 
2 bis 8 cm lagert sich im Umfang von rund 600 m3/a im Oberwasserkanal ab (siehe Ka-
pitel 4.2). Der Feinsedimentanteil ist basierend auf den Erfahrungen der bisher durch-
geführten Geschiebeumlagerungen sehr klein (vgl. Anhang 6).  
 
Das in der Vergangenheit vom Oberwasserkanal in die Restwasserstrecke umgelagerte 

Geschiebe bleibt in Abhängigkeit der Hochwasserereignisse und deren Intensitäten über 
einen kürzeren oder längeren Zeitraum am Fuss des Streichwehrs in der Limmat liegen. 
Wenn das geschüttete Geschiebe während des Winters nicht wegerodiert wird, bilden 
die entstandenen Kiesbänke ab dem darauffolgenden Frühjahr ausserordentlich gute 
Laichhabitate für alle kieslaichenden Fischarten der Äschenregion, wie sie in der Limmat 
nur noch selten anzutreffen sind. Diese Kiesbänke dienen aber nicht nur der Fischfauna 
der Limmat, sondern auch dieser der Aare, da die Kiesbänke nur rund 350 m von der 
Aare entfernt sind und von allen dort zahlreich vorkommenden Fischarten gut erreich-

bar sind.  
 
Da die Aare analog der Limmat ein Geschiebedefizit aufweist und Laichhabitate rar sind, 
kann davon ausgegangen werden, dass viele Fische auf der Suche nach guten Laich-
möglichkeiten auch in die Limmat einsteigen und die Kiesbänke unterhalb des Streich-
wehrs des KWKSt nutzen. Diese Einschätzung wird u.a. damit bekräftigt, dass in ver-
gangenen Jahren riesige Schwärme von laichenden Alet auf den Kiesbänken unterhalb 

des Streichwehrs gesichtet wurden (vgl. Abb. 4.5). Die Kiesbänke dienen nicht nur den 
gesichteten Alet oder der Äsche, der nach ihr benannten Fischregion, sondern auch der 
Bachforelle, der vom Aussterben bedrohten Nase, der Barbe und vielen weiteren Fisch-
arten.  
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Abb. 4.5 Ansammlung von Alet während der Laichzeit. Foto aufgenommen am 28. Mai 2016 

[R. Froelich]. 

4.5 Projektperimeter und Schutzobjekte 

Der eigentliche Projektperimeter der periodischen Geschiebeumlagerungen liegt im 
Oberwasserkanal und in der Restwasserstrecke dem Streichwehr des KWKSt entlang. Je 
nach Geschiebeablagerungen erstreckt sich die zu baggernde Strecke zwischen 50 und 
maximal 300 m. Der Perimeter und die Umgebung sind geprägt vom Kraftwerksareal 
mit seinen technischen Bauten für die Stromproduktion und die Fischwanderung (Rau-
gerinne-Beckenpass für den Fischaufstieg und Bypass für den Fischabstieg).  
 

Die Ausdehnung der raumplanerischen Vorgaben bzw. Schutzobjekte gemäss dem Geo-
portal des Kantons Aargau (AGIS) sind in Anhang 1 dokumentiert und die wichtigsten 
nachfolgend kurz beschrieben.  

4.5.1 Wasserschlossdekret 

Das KWK Stroppel liegt innerhalb des Perimeters des Wasserschlossdekrets. Mit dem 
Dekret wird das Mündungsgebiet von Aare, Reuss und Limmat mit seiner landschaftli-

chen Umgebung verschiedenen Schutz- und Nutzungsbestimmungen unterstellt. Die 
ausgewiesenen Naturschutzzonen bezeichnen die Lebensräume von schutzwürdigen 
Tieren und Pflanzen. Sie umfassen die Inseln, die Trockenstandorte, die Feuchtgebiete 
mit Wasserstellen und die Umgebungsschutzgebiete. Das gesamte Streichwehr liegt al-
lerdings im Gewässer und wird im Wasserschlossdekret keiner speziellen Schutzzone 
zugeordnet (vgl. Anhang 1). 

4.5.2 Auenschutzpark 

Die Hälfte des Streichwehrs liegt im Aueschutzparks des Kantons Aargau sowie inner-
halb eines Auengebietes nationaler Bedeutung (Objekt-Nr. 37 «Wasserschloss Brugg-
Stilli») (vgl. Anhang 2). 
 

4.5.3 Gewässerschutzkarte 

Der gesamte Projektperimeter und damit auch der Bereich eines Baggereingriffs befin-
det sich im Gewässerschutzbereich Au, also in potenziell nutzbarem 
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Grundwasservorkommen (vgl. Anhang 3). Grundwasserschutzzonen sind weder im Peri-
meter noch in der näheren Umgebung ausgewiesen. 

4.5.4 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) 

Der Projektperimeter liegt im BLN-Gebiet Nr. 1019 («Wasserschloss beim Zusammen-
fluss von Aare, Reuss und Limmat» (vgl. Anhang 4). 

4.5.5 Waldareal  

Wald ist nicht tangiert (vgl. Anhang 5).  

5. Projektbeschrieb und Bauausführung der periodischen Um-

lagerungen 

5.1 Bauablauf 

5.1.1 Vorbereitende Arbeiten 

Mit der Erfahrung des Betriebspersonals vor Ort wird periodisch beurteilt, ob sich im 
Oberwasserkanal grössere Ablagerungen befinden. Falls von grösseren Ablagerungen 
ausgegangen wird, werden Vermessungen (Echolotaufnahmen) zur Bestimmung des 
genauen Ausmasses durchgeführt. Anschliessend kann definitiv beurteilt werden, ob 
eine Baggerung erforderlich ist. Wie in Kapitel 7.1.3 begründet kann auf eine vorgän-
gige Schadstoffuntersuchung bei den Ablagerungen verzichtet werden. 
 

Mit dem Ausmass gemäss der Vermessung kann die Vergabe der Leistungen durchge-
führt werden. Diese erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Bundesgesetzes 
über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) freihändig; dazu werden jeweils mind. 
zwei Offerten eingeholt. Die Vergabe erfolgt an das jeweils vorteilhafteste Angebot. 

5.1.2 Geschiebeumlagerung 

Für die Umlagerung fährt ein Bagger im Unterwasser entlang des Streichwehrs und la-
gert kontinuierlich das Geschiebe aus dem Oberwasser ins Unterwasser um. Der Bagger 
befindet sich dabei jederzeit im Unterwasser und greift mit dem Baggerarm in den 
Oberwasserkanal. Gebaggert wird soweit der Ausleger des Baggers reicht. Vorausset-
zung für die Umlagerung mit dieser sehr effizienten und kostengünstigen Methode ist 
eine geringe Wasserführung. Eine Zwischenlagerung oder Transport des umgelagerten 
Materials wird nicht erforderlich. Ebenso wenig werden Umleitungen bei Strassen oder 
Wegen erforderlich. Impressionen von früheren Umlagerungen finden sich in Kapitel 4.2 

(Abb. 4.2). 
 
Der Bagger schüttet das Material direkt unterhalb vom Streichwehr je nach Material-
menge in einzelnen Kiesinseln (vgl. Abb. 4.4 ) oder in einem mehrheitlich durchgehen-
den Schüttkörper (vgl. Abb. 5.1). Anschliessend wird das umgelagerte Material in Ab-
hängigkeit der herrschenden Abflüsse nach und nach abgetragen. 
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Abb. 5.1 Zustand unmittelbar sowie eine Woche nach erfolgter Umlagerung [Axpo]. 

5.2 Baustellenlogistik 

5.2.1 Zufahrtsweg 

Die Zufahrt des Baggers zum Streichwehr ist in Abb. 5.2 eingezeichnet. Die Zufahrt er-

folgt über das Kraftwerksareal, den bestehenden Flurweg sowie die Uferböschung und 
Kiesbank. Im Bereich der Fischabstiegshilfe (Einlauf in Bypass) wird eine Stahlpatte zur 
Verstärkung erforderlich. Durch die Nutzung des bestehenden Flurwegs besteht keine 
Verdichtungsgefahr beim Boden. Bei der Uferböschung existiert ein Durchgang, wo 
keine Bäume, sondern nur Gras und Sträucher vorhanden sind (Abb. 5.3). Durch die 
Nutzung dieser Zugangstelle zur Kiesbank im Unterwasser des Streichwehrs kann der 
Eingriff in die Ufervegetation minimiert werden. Anschliessend erfolgt die Zufahrt über 
die trockene Kiesbank bis zum Streichwehr (Abb. 5.3). 
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Abb. 5.2 Zufahrtsweg vom Bagger zum Ort der Umlagerungen (gestrichelte Linie) und un-
gefährer Perimeter der Umlagerungen (durchgezogene Linie). Die Waldflächen 

sind grün eingefärbt [Hintergrund: Swisstopo]. 

  

Abb. 5.3 Links: Zufahrtsstelle über Uferböschung mit Bereich ohne Bäume und ausserhalb 

der Waldzone. Rechts: Kiesbank im Unterwasser vom Streichwehr [Axpo]. 

5.2.2 Installationsplatz 

Die Baustelleninstallation umfasst nur eine Baustellenkiste mit dem wichtigsten Werk-
zeug und einen Treibstofftank auf dem Vorplatz des Kraftwerks. 

5.2.3 Hochwasser- und Überflutungssicherheit 

Die Geschiebeumlagerungen finden nur bei tiefen Abflüssen statt. Nach Arbeitsende 
wird der Bagger jeweils ausserhalb des Gewässerbereichs abgestellt. 
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5.3 Bauprogramm 

Die Dauer der Geschiebeumlagerungen ist stark abhängig von der umzulagernden Ma-
terialmenge. Das ungefähre Bauprogramm findet sich in Tab. 5.1: 

 

Tätigkeit Dauer [Tage] 

Erschliessung, Einrichtung, Installationen 0.5 

Geschiebeumlagerungen 2-10 

Rückbau, Wiederherstellung 0.5 

Tab. 5.1 Bauprogramm 

Die Arbeiten sind jeweils ausserhalb der Fischschonzeiten, also zwischen Juli und Okto-
ber, durchzuführen. 

6. Hochwassersicherheit 

6.1 Stauraum und Oberwasserkanal 

Die Geschiebeablagerungen vor dem Streichwehr bzw. im Oberwasserkanal beeinflus-
sen die Hochwassersicherheit nur sehr lokal.  
 

6.2 Restwasserstrecke und Aare 

Die Restwasserstrecke mitten im Auengebiet nationaler Bedeutung ist geprägt von 
Kiesbänken, Auenwald sowie extensiv bewirtschafteten Wiesen. Diese werden bei gros-
sen Hochwassern überflutet. Der Einfluss der Geschiebeumlagerungen auf die Hochwas-
sersicherheit wird als gering und unkritisch betrachtet. Das gleiche gilt für den folgen-
den Aareabschnitt. 

7. Umweltauswirkungen  

7.1 Relevanzmatrix 

Die Relevanz möglicher Auswirkungen des Projekts auf die verschiedenen Umweltberei-
che ist in Tab. 7.1 für die wiederkehrenden Geschiebeumlagerungen zusammengestellt: 
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Umweltbereich Auswirkungen 

Luftreinhaltung (x) 

Lärm (x) 

Erschütterungen, abgestrahlter Körperschall - 

Nichtionisierende Strahlung - 

Grundwasser, Oberflächengewässer x 

Entwässerung - 

Boden - 

Altlasten - 

Abfälle, umweltgefährdende Stoffe - 

Störfallvorsorge - 

Wald - 

Flora, Fauna, Lebensräume (x) 

Landschaft und Ortsbild (x) 

Kleinschifffahrt, Erholungsnutzung - 

Kulturdenkmäler, archäologische Stätten - 

Tab. 7.1 Relevanzmatrix: x = relevant / (x) = bedingt relevant / - = nicht relevant 

Die für die Bauphase gemäss Tab. 7.1 als relevant beurteilten Umweltbereiche und 
Massnahmen zur Minimierung der Auswirkungen sind nachfolgend erläutert.  

7.1.1 Luftreinhaltung 

Es gilt die Massnahmenstufe A gemäss der Umwelt-Vollzugshilfe «Baurichtlinie Luft» 
(BAFU, 2016). Es ist eine «gute Baustellenpraxis» einzuhalten. Maschinen müssen min-
destens der Normalausrüstung entsprechen. 

7.1.2 Lärm 

Die nächsten lärmempfindlichen Nutzungen zum Ort der Geschiebeumlagerungen fin-
den sich auf dem Areal der ehemaligen Zwirnerei (Wohn- und Arbeitsgebäude) und sind 
gemäss Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Untersiggenthal der Empfindlichkeits-
stufe (ES) III zugeordnet.  

Die lärmige Baudauer hängt von der umzulagernden Materialmenge ab und dauert ei-
nige Tage bis knapp über einer Woche. Gemäss «Baulärm-Richtlinie» (BAFU 2011) re-

sultiert die Massnahmenstufe A. Maschinen, Geräte und Transportfahrzeuge haben der 
Normalausrüstung zu entsprechen. Lärmintensive Tätigkeiten finden nicht statt, ebenso 
wenig Bautransporte mit Ausnahme der Hin- und Rücktransport des Baggers.  

Die Arbeiten sind grundsätzlich an Wochentagen zwischen 7 und 12 Uhr sowie zwischen 
13 und 17 Uhr, ausnahmsweise bis 19 Uhr, geplant. Es ist nicht vorgesehen, ausserhalb 
dieser Zeiten resp. an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. 

7.1.3 Grundwasser, Oberflächengewässer  

Für Arbeiten im und am Gewässer ist die geltende Fischschonzeit vom 1. November bis 
30. Juni zu beachten. In dieser Zeit sind grundsätzlich keine Arbeiten im und am Ge-
wässer gestattet. Während der übrigen Zeit sind Arbeiten am und im Gewässer gestat-
tet, wobei darauf zu achten ist, dass Trübungen sowie andere Störungen des Gewäs-
sers möglichst vermieden werden. Dazu sind folgende Massnahmen vorgesehen: 
 
• Die Zufahrt erfolgt über die nicht überströmte Kiesbank entlang vom orographisch 

rechten Ufer bis zum Streichwehr. 
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• Die Umlagerungen werden, wenn immer möglich, als Trockenbaggerung ausgeführt. 
D.h. der Bagger steht auf einem trockenen Stand (Kies) unterhalb vom Wehr und bil-
det nicht überströmte Kieshaufen, welche bei grösseren Abflüssen nach und nach ab-

getragen werden. 
 
Trübungen im Oberwasser vom Wehr können hingegen nicht vermieden werden. Diese 
sind aber lokal begrenzt und bewegen sich nicht im schädlichen Bereich für aquatische 
Ökosysteme. 

Zur Verhinderung einer Gewässer- und Grundwasserverschmutzung ist beim Bagger bi-
ologisch abbaubares Hydrauliköl zu verwenden. 

Die früheren Geschiebeumlagerungen mit dazugehörigen Sedimentproben haben ge-
zeigt, dass es sich im Oberwasserkanal um kiesige Ablagerungen mit sehr geringem 
Feinsedimentanteil handelt (vgl. Anhang 6). Aufgrund der regelmässigen Umlagerungen 
handelt es sich zudem um «frische» Ablagerungen. Schadstoffanalysen während frühe-
ren Baggerungen wie die letzte im Jahr 2021 haben bestätigt, dass keine relevanten 
Belastungen bestehen (vgl. Anhang 6). Da sich Schadstoffe vor allem im Feinsedimen-
ten kumulieren und kiesige Fraktionen erfahrungsgemäss kaum Schadstoffe aufweisen, 

wird auch zukünftig von keinen relevanten Belastungen ausgegangen. Deshalb sollen 
auf Schadstoffuntersuchungen verzichtet werden.  

7.1.4 Flora, Fauna und Lebensräume 

Für die Zufahrt des Baggers muss die Uferböschung durchquert werden. Durch die ge-
wählte Zufahrtsstelle können die ökologischen Auswirkungen auf ein Minimum reduziert 
werden. Das Fluss- und Auenökosystem profitiert von den Umlagerungen des Geschie-

bes. Die Umlagerungen widersprechen den Zielen des Wasserschlossdekrets nicht, son-
dern fördert diese. 

7.1.5 Landschaft und Ortsbild 

Das umgelagerte Geschiebe im Unterwasser vom Streichwehr lässt sich gut ins Land-
schaftsbild einfügen. Erfahrungen aus früheren Umlagerungen zeigen zudem, dass das 
Material in Abhängigkeit der Hydrologie schnell abgetragen werden können (vgl. 
Abb. 5.1). 

7.2 Fazit Umwelt 

Die Geschiebeumlagerungen können unter Einhaltung der oben beschriebenen Vorga-
ben umweltverträglich realisiert werden. Die Umweltauswirkungen während den Umla-
gerungen sind allgemein als sehr gering zu beurteilen. 
 
Nach Umsetzung jeder Umlagerung findet eine deutliche ökologische Aufwertung der 
folgenden Limmat- und Aarestrecke statt. 

8. Wirkungskontrolle 

Aus Sicht Axpo kann im vorliegenden Fall aus Kosten-Nutzen Gründen auf eine Wir-

kungskontrolle verzichtet werden. Die bisher periodisch durchgeführten Umlagerungen 
zeigen, dass der Kies gut mobilisiert und in der Restwasserstrecke verteilt wird. Ent-
sprechend ergibt sich aus Sicht Axpo kein grosser Mehrwert oder Erkenntnisgewinn aus 
einem morphologischen Monitoring, insbesondere bei den vergleichsweise geringen 
Umlagerungsmengen. Die biologische Wirkung von Geschiebezugaben wurde oder wird 
bereits in mehreren Wirkungskontrollen an Hochrhein, Aare, Limmat und Reuss detail-
liert untersucht. Die positive biologische Wirkung von Kieszugaben ist unbestritten, 
weshalb im vorliegenden Fall aus Kosten-Nutzen-Gründen ebenfalls auf biologische Un-
tersuchungen verzichtet werden soll.  
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9. Kosten  

9.1 Planungs- und Bewilligungsphase 

Die Kosten der Planungsphase (bereits angefallen) und der Bewilligungsphase (ausste-
hend) sind in Tab. 9.1 aufgeführt. Bei der Bewilligungsphase sind keine Kosten für wei-
tere Gespräche mit den Behörden zum Sanierungsbedarf und -umfang enthalten. 
 

Position Kosten [CHF] 

Planungsphase 

- Projektleitung, Administration 

- Vorstudie Sanierungsvarianten 

- Bauprojekt / Baugesuch 

- Diskussionen Behörden Sanierungsbedarf, Memo Limmatkraftwerke 

 

3’200 

11’500 

11’000 

22’500 

Bewilligungsphase  

(Projektadministration, Koordination Behörden, Entschädigungsgesuch) 

6’000 

Total (exkl. MWST) 54’200 

Total (inkl. MWST 8%, 7.7%) 58’500 

Tab. 9.1 Kosten Planungs- und Bewilligungsphase 

9.2 Wiederkehrende Umlagerungen 

Die Kosten wurden auf Basis von Erfahrungswerten aus vergangenen Baggerungen er-
mittelt und sind für eine umgelagerte Kubatur von 2'500 m³ angegeben (Tab. 9.2). Die 

Kostengenauigkeit beträgt ± 15%, Preisbasis 2021. 
 

Position Kosten [CHF] 

Vermessung Oberwasserkanal 4’000 

Submission 2’500 

Bauunternehmer 17’000 

Bauleitung / Bauherrenleistungen / Koord. Fachstellen Kt. AG 4’000 

Auszahlungsgesuch / Teilrechnung 1’000 

Total (exkl. MWST) 28’500 

Total (inkl. MWST 8.1% ab 2024) 30’800 

Tab. 9.2 Kostenschätzung pro Umlagerung (Angaben für eine umgelagerte Kubatur von 

2'500 m³, Preisbasis 2021). 

9.3 Anrechenbare Kosten / Kostenteiler 

Die anrechenbaren Kosten nach Art. 34 EnG ergeben sich aus dem Mehraufwand an 
den notwendigen Umlagerungen, welche durch die Sanierung Geschiebehaushalt bei 
Wasserkraftwerken verursacht werden (Deltabetrachtung). Die zukünftige Geschiebe-
fracht (GF) lässt sich mit der Formel (1) charakterisieren [7]. In der Formel (1) kann 
die Geschiebefracht auch durch die Ablagerungsmenge im Oberwasserkanal ersetzt 
werden, um den effektiven Mehraufwand bei den Umlagerungen zu bestimmen. 
 

(1)   𝑍𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒 𝐺𝐹 = 𝐺𝐹 𝑣𝑜𝑟 𝑆𝑎𝑛𝑊𝐾 + ∑ 𝐺𝐹 𝑆𝑎𝑛𝑊𝐾 +  ∑ 𝐺𝐹 𝑆𝑎𝑛𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑊𝐾 

 
GF vor SanWK: Geschiebefracht bzw. Ablagerungsmenge im Oberwasserkanal vor 

Umsetzung der Sanierung Geschiebe bei Wasserkraftwerken 
∑GF SanWK: Erhöhung der Geschiebefracht bzw. Ablagerungsmenge im Ober-

wasserkanal durch die Sanierung Geschiebe bei Wasserkraftwerken 
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∑GF SanNichtWK: Erhöhung der Geschiebefracht bzw. Ablagerungsmenge im Oberwas-
serkanal durch die Sanierung Geschiebe bei Nicht-Wasserkraftwerken 

 

In der Limmatstrecke zwischen dem Kraftwerk Wettingen (Geschiebe lagert sich voll-
ständig im Stauraum ab) und dem KWKSt sind der Axpo keine relevanten Sanierungs-
projekte zum Geschiebehaushalt bei Nicht-Wasserkraftwerken (z.B. Aufhebung Ge-
schiebesammler, Verzicht Kiesentnahmen) bekannt. Entsprechend wird diese Position 
mit Null angenommen (keine Erhöhung der Geschiebefracht). 
 
Die Berechnung der anrechenbaren Kosten nach Art. 34 EnG erfolgt bei jeder Umlage-
rung mit den Formeln (2) bis (4): 

 

(2)   𝐴𝑛𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑟𝑡. 34 𝐸𝑛𝐺 =
∑ 𝑆𝑎𝑛𝑊𝐾

𝑧𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒 𝐺𝐹
=

𝑧𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒 𝐺𝐹 − 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐺𝐹

𝑧𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒 𝐺𝐹
 

 

(3)   𝑍𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒 𝐺𝐹   =   
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑔𝑔𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 (𝑚3) ∗

𝑍𝑒𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑔𝑔𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔  (𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒) ∗
 

 

* letzte Umlagerung mit positivem Wert bei ∑ 𝑆𝑎𝑛𝑊𝐾, vgl. Erläuterungen unten 

 

(4)   𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐺𝐹   =   600 
𝑚3

𝐽𝑎ℎ𝑟
 

 
Hat sich die mittlere Ablagerungsmenge im Oberwasserkanal gegenüber dem heutigen 
Zustand vergrössert (∑GF SanWK > 0), so kommt für die entsprechende Umlagerung 
ein Kostenteiler gemäss Formel (2) zur Anwendung. Hat sich die mittlere Ablagerungs-
menge im Oberwasserkanal gegenüber dem heutigen Zustand nicht vergrössert oder 
durch natürliche Schwankungen gar verkleinert (∑GF SanWK ≤ 0), so sind die Kosten 
der Umlagerung vollständig durch den Kraftwerksbetreiber zu tragen. 
 
Zu beachten ist, dass die Geschiebefracht natürlicherweise zeitliche Schwankungen auf-
weist, welche hauptsächlich durch hydrologische Verhältnisse verursacht werden. Somit 

ist bei einer ermittelten mittleren Ablagerungsmenge von > 600 m3/a nicht eindeutig 
bestimmbar, ob dies durch natürliche Schwankungen oder durch die Sanierung Ge-
schiebe bei Wasserkraftwerken verursacht wird (vgl. Abb. 9.1). Entsprechend wird eine 
Korrektur notwendig, um keine zu hohe Entschädigung zu erhalten. Dies geschieht, in-
dem bei jeder Umlagerung der Betrachtungszeitraum bis zur letzten Umlagerung be-
rücksichtigt wird, wo eine mittlere Ablagerungsmenge > 600 m3/a erreicht wurde. Die 
Ausnahme stellt dabei die erste Umsetzung der Sanierungsmassnahme nach Art. 43a 
GSchG dar: Hier erfolgt die Bilanzierung mit dem Betrachtungszeitraum bis zur letzten 

Umlagerung, unabhängig von der Ablagerungsmenge.  
 

 

Abb. 9.1 Systematische Darstellung der mittleren Geschiebefracht (GF) vor und nach der 

Sanierung Wasserkraft (blau-gestrichelte Linie) bzw. effektive Geschiebehaushalt 

mit natürlichen Schwankungen (schwarze Linie). 
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Die Formeln entsprechen im Prinzip denjenigen für die Bestimmung des Kostenteilers 
bei Hochwassermassnahmen, welche durch die Geschiebesanierung bei Kraftwerksket-
ten verursacht werden [5]. Aus Sicht Axpo gilt dasselbe Prinzip auch für andere Mehr-

aufwände, welche durch die Sanierung des Geschiebehaushalts nach Art. 83a GSchG 
verursacht werden. 
 
Die Deltabetrachtung bzw. der Kostenteiler gemäss Formeln (2) bis (4) wird für alle an-
fallenden Kosten einer Umlagerung gemäss Tab. 9.2 angewendet. Die Erstellung der 
Projektdossiers inkl. allen administrativen Aufwänden (z.B. Gesuche), welche aufgrund 
der Sanierungsmassnahme nach GSchG Art. 83a entstehen, werden vollumfänglich 
nach EnG Art. 34 entschädigt. 

 
Der effektiv durch die Sanierung Geschiebe entstehende Mehraufwand beim KWKSt soll 
somit jeweils rückblickend durch die oben aufgeführten Formeln (2) bis (4) bestimmt 
werden. Für eine Abschätzung der zukünftigen Kosten der Geschiebemassnahmen über 
einen Zeitraum von 40 Jahren werden folgende Annahmen getroffen:  
 

• Gemäss den Zielen in Kapitel 3 werden mit der zukünftigen Geschiebesanierung 
oberliegender Kraftwerke rund 1'100 m3/a zusätzlicher Kies bis in die Aare 
transportiert (Schüttmenge beim Kraftwerk Wettingen 1'200 m3/a, Reduktion 
auf 1'100 m3/a durch Abrieb).  

• Ein Teil des anfallenden Geschiebes wird über den Wehrkopf in die Restwasser-
strecke transportiert. Hier wird die Annahme getroffen, dass der Kies hälftig in 
die Restwasserstrecke transportiert und im Oberwasserkanal abgelagert wird. 
Unter dieser Annahme erhöht sich die abgelagerte Geschiebemenge im Ober-

wasserkanal von ca. 600 m3/a auf ca. 1'100 – 1'200 m3/a. 
• Durchschnittlich werden zukünftig alle 2 Jahre Baggerungen und Umlagerungen 

notwendig anstatt ca. alle 4 Jahre wie heute (jeweils Umlagerung einer Kubatur 
von ca. 2'000 m3/a). 

 
Mit Anwendung der Formel für den Kostenteiler und einer zukünftigen Ablagerungs-
menge von neu 1'100 m3/a im Oberwasserkanal würden in diesem Fall 6/11 der Kosten 
durch die Axpo getragen (bisheriger Aufwand von 600 m3/a), 5/11 durch den nationa-

len Netzzuschlagsfonds (Mehraufwand von 500 m3/a durch Sanierung Geschiebe). In 
Franken ergäbe dies rund 14’000 CHF inkl. MWST pro Umlagerung. Multipliziert mit 20 
Ereignissen (alle 2 Jahre über 40 Jahre) ergibt dies total 280'000 CHF inkl. MWST.  
 
Sollte die Einschätzung des BAFU stimmen, dass bereits heute nahezu alles Kies über 
den Wehrkopf in das Unterwasser transportiert wird, entsteht durch die Sanierung Ge-
schiebe weder für das Kraftwerk Stroppel, noch für den nationalen Netzzuschlagsfonds 
ein Mehraufwand gegenüber dem heutigen Zustand. Das gleiche gilt, wenn die Kies-
schüttungen beim Kraftwerk Wettingen nicht zu einer effektiven Erhöhung der Geschie-
befracht in der Limmat führen, sondern nur die Menge an erodiertem Sohlmaterial in 
der Limmat verringern. 
 

9.4 Formular für zukünftige Abrechnungen 

Um den administrativen Aufwand für die Kostenabrechnungen klein zu halten, wird die 
Abrechnung mittels eines vorgefertigten Formulars vorgeschlagen, welches von allen 
Parteien akzeptiert wird. Ein Vorschlag für das Formular findet sich im Anhang 7. 
 
Nach jeder Umlagerung sollen die effektiv angefallenen Kosten in dieses Formular über-
tragen und den Behörden zur Prüfung und Freigabe zugesendet werden. 
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10. Fazit und weiteres Vorgehen 

Zusammengefasst handelt es sich beim KWKSt um eine vergleichsweise kostengünstige 
Geschiebemassnahme, welche auf einfache Art und Weise umgesetzt werden kann. Da 
die Massnahme in einem stark geschützten, inventarisierten Gebiet mit grossem ge-
wässerökologischem Mehrwert umgesetzt wird, ist der Nutzen zudem als sehr hoch zu 
klassieren. Entsprechend handelt es sich um eine Massnahme mit einem sehr guten 
Kosten-/Nutzenverhältnis, zumal die bisherigen betrieblichen Umlagerungen weiter zu 
Lasten der Axpo gehen und nur das zusätzliche «Delta» aufgrund oberliegenden Ge-
schiebesanierungen über den nationalen Netzzuschlagsfonds zu entschädigen ist.  

 
Mit vorliegendem Bericht zum Baugesuch kommt Axpo der Pflicht aus der Sanierungs-
verfügung vom 6. Juni 2016 nach. Als nächster Schritt wird das Baugesuch durch die 
Behörden geprüft. 
 
Mit der Umsetzung der Massnahme wird begonnen, sobald die notwendigen Bewilligun-
gen und die finanzielle Zusicherung vorhanden sind. Dazu wird nach Erhalt aller not-
wendigen Bewilligungen ein Entschädigungsgesuch gestellt. Gemäss Energieverordnung 

(EnV) Anhang 3 Ziff. 3.2d werden wiederkehrende Kosten über 40 Jahre nach der Um-
setzung der Massnahme, und somit ab der ersten Geschiebeumlagerung, entschädigt. 
Zudem ist der Kraftwerksbetreiber gemäss GSchG Art. 83a verpflichtet, die Sanierungs-
massnahmen bis 2030 zu treffen. Die erste Geschiebeumlagerung muss somit spätes-
tens im Jahr 2030 umgesetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der 
letzten Umlagerung im Jahr 2021 eine nächste Umlagerung nicht vor 2025 notwendig 
wird. Dies hängt jedoch stark von der Intensität von zukünftigen geschiebeführenden 
Hochwassern ab.   
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Anhang 1  Wasserschlossdekret 

 
[Anhang zum Dekret über den Schutz des Mündungsgebietes Aare–Reuss–Limmat (Wasserschlossdekret, WSD) vom 

28.02.1989]   
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Anhang 2  Auengebiete 

Auenschutzpark Kanton Aargau: 

 
[Geoportal Kt. AG (AGIS), Zugriff am 04.10.2022] 

 

Auengebiete nationaler Bedeutung: 

 
[map.geo.admin.ch, Zugriff am 04.10.2022]  
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Anhang 3  Gewässerschutzkarte 

 
[Geoportal Kt. AG (AGIS), Zugriff am 04.10.2022] 
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Anhang 4  Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) 

 
[map.geo.admin.ch, Zugriff am 04.10.2022] 
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Anhang 5  Waldareal 

 
[Geoportal Kt. AG (AGIS), Zugriff am 04.10.2022] 
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Anhang 6  Korngrössenverteilung & Schadstoffanalysen 
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CH - 8472 Ohringen 
Tel 052 335 28 21 
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Seite 1 von 1 
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Anteil < 0.063 mm : 0.1 Masse-% 
SN 670 119-NA 

Wassergehalt EN 1097-5: -

Prüfsieb/ Durchgang 
Korn-0 
[mm] [Masse-%] 100.0 

90 
63 100.0 90.0 

45 95.6 
31 .5 79.7 80.0 
22.4 67.4 
16 55.5 70.0 

11 .2 41.3 
...... 
~ 0 

8 28.1 
1 

Q) 
60.0 III 

5.6 17.6 III 
CU 

4 10.7 ::al: ._. 
50.0 

2 3.6 CJ') 
c 

1 1.2 CU 
CJ') 

40.0 0.5 0.8 .c 
(.) 

0.25 0.4 
... 
::::, 

0.125 0.2 
0 30.0 

0.063 0.1 
20.0 

10.0 

0.0 
0 0 ..-- 0 
0 ..--
ci ci 

Ton Silt 

< 0.002 mm 0.002 - 0.06 mm 

Bemerkungen: 

3301 PB EN, V05.21 

--
0 
0 
~ ..--

Auftrag-Nr.: 0108-21-6 

Labor-Nr.: 12246/21 

Datum Probenahme: -
Eingangsdatum: 24.11.2021 

Prüfdatum: 25.11.2021 

I~ 

J 
I 
I 
' / 

/ 
1 

1,/ 
]/ 

17' 

0 0 
0 0 
0 0 
ci 0 ..--

Korngrösse [mm] 
0 ..--

Sand Kies Steine 

0.06- 2 mm 2- 60 mm > 60mm 

Datum/Unterschrift ';f>flrJrJJ.>J:1l r eiter: 
25.11.2021 



Probeentnahmestellen Stroppelkanal Dat.21.10.2021



email-Bericht (z. Hd.: Herr Meier, franz.meier@axpo.com)

Objekt Hydrualisches Kraftwerk Beznau
202111506

Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, F. Meier, 5312 DöttingenAuftraggeber
Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, 5312 DöttingenRechnungsadresse
Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, F. Meier, 5312 DöttingenRechnung zur Visierung
Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, F. Meier, 5312 DöttingenBericht an
Axpo Power AG, F. Meier, franz.meier@axpo.comBericht per e-mail an

Probenübersicht

Probenahme / Eingang LaborBachema-Nr. Probenbezeichnung

Stroppel OW, Entn. St. Nr. 1F49505 21.10.21 / 21.10.21
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 2F49506 21.10.21 / 21.10.21
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 3F49507 21.10.21 / 21.10.21
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 4
(Rückstellprobe)

F49508 21.10.21 / 21.10.21

Stroppel OW, Entn. St. Nr. 5
(Rückstellprobe)

F49509 21.10.21 / 21.10.21

Stroppel OW, Entn. St. Nr. 1 <2mmF49615 21.10.21 / 21.10.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  49505
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 1 <63µmF49616 21.10.21 / 21.10.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  49505
(zu wenig Material für Analyse)
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 2 <2mmF49617 21.10.21 / 21.10.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  49506
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 2 <63µmF49618 21.10.21 / 21.10.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  49506
(zu wenig Material für Analyse)
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 3 <2mmF49619 21.10.21 / 21.10.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  49507
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 3 <63µmF49620 21.10.21 / 21.10.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  49507
(zu wenig Material für Analyse)

Folgen weitere Proben/Untersuchungen oder wünschen Sie den definitiven
Bericht?

-

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG

P. Meier, Administration
Tel.: 044 738 39 00

S. Ruckstuhl, Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien
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Objekt Hydrualisches Kraftwerk Beznau
Axpo Power AG
202111506

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Referenzwert

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 1

VVEA Typ BStroppel
OW, Entn.
St. Nr. 2
<2mm

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 2

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 1
<2mm

Probenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

49505
21.10.21

49615
21.10.21

49506
21.10.21

49617
21.10.21

Probenparameter

1.21.3Angelieferte Probemenge kg

93.993.7Trockensubstanz (105°C) %

<0.1<0.1Anteil <0.063 mm Gew.-% TS TS

100100Anteil >0.063 mm Gew.-% TS TS

2.42.0Anteil <2 mm Gew.-% TS TS

9898Anteil >2 mm Gew.-% TS TS

Allgemeine und anorganische Parameter

0.40.4Kohlenstoff org. (TOC) 2% v. TS C

Schwermetalle aus Schwermetall-Fingerprint (XRF, Hg (AAS), vollständig s. Anhang)

<2<2Antimon 303mg/kg TS Sb

77Arsen 3015mg/kg TS As

1522Blei 50050mg/kg TS Pb

<0.5<0.5Cadmium 101mg/kg TS Cd

1420Chrom 50050mg/kg TS Cr

<30<30Kobalt mg/kg TS Co

2121Kupfer 50040mg/kg TS Cu

<10<10Molybdän mg/kg TS Mo

1111Nickel 50050mg/kg TS Ni

<0.1<0.1Quecksilber 20.5mg/kg TS Hg

<2<2Thallium mg/kg TS Tl

5769Zink 1'000150mg/kg TS Zn

4<2Zinn mg/kg TS Sn

Organische Summenparameter

<40<40KW-Index (C10-C40) 50050mg/kg TS

PCB und Chlorparaffine

<0.002<0.002PCB 28 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 52 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 101 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 118 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 138 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 153 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 180 (TS) mg/kg TS

<0.05<0.05PCB Summe n. VVEA /
AltlV 

10.1mg/kg TS

PAK

<0.05<0.05Benzo(a)pyren 30.3mg/kg TS

0.70<0.50Summe PAK 253mg/kg TS
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Objekt Hydrualisches Kraftwerk Beznau
Axpo Power AG
202111506

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Referenzwert

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 3

VVEA Typ BStroppel
OW, Entn.
St. Nr. 3
<2mm

Probenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

49507
21.10.21

49619
21.10.21

Probenparameter

1.4Angelieferte Probemenge kg

94.5Trockensubstanz (105°C) %

<0.1Anteil <0.063 mm Gew.-% TS TS

100Anteil >0.063 mm Gew.-% TS TS

3.9Anteil <2 mm Gew.-% TS TS

96Anteil >2 mm Gew.-% TS TS

Allgemeine und anorganische Parameter

0.2Kohlenstoff org. (TOC) 2% v. TS C

Schwermetalle aus Schwermetall-Fingerprint (XRF, Hg (AAS), vollständig s. Anhang)

<2Antimon 303mg/kg TS Sb

8Arsen 3015mg/kg TS As

21Blei 50050mg/kg TS Pb

<0.5Cadmium 101mg/kg TS Cd

15Chrom 50050mg/kg TS Cr

<30Kobalt mg/kg TS Co

19Kupfer 50040mg/kg TS Cu

<10Molybdän mg/kg TS Mo

11Nickel 50050mg/kg TS Ni

<0.1Quecksilber 20.5mg/kg TS Hg

<2Thallium mg/kg TS Tl

58Zink 1'000150mg/kg TS Zn

3Zinn mg/kg TS Sn

Organische Summenparameter

<40KW-Index (C10-C40) 50050mg/kg TS

PCB und Chlorparaffine

<0.002PCB 28 (TS) mg/kg TS

<0.002PCB 52 (TS) mg/kg TS

<0.002PCB 101 (TS) mg/kg TS

<0.002PCB 118 (TS) mg/kg TS

<0.002PCB 138 (TS) mg/kg TS

<0.002PCB 153 (TS) mg/kg TS

<0.002PCB 180 (TS) mg/kg TS

<0.05PCB Summe n. VVEA /
AltlV 

10.1mg/kg TS

PAK

<0.05Benzo(a)pyren 30.3mg/kg TS

<0.50Summe PAK 253mg/kg TS
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Objekt Hydrualisches Kraftwerk Beznau
Axpo Power AG
202111506

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Anhang: Element-Übersichtsanalyse XRF

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 1
<2mm

VVEA Typ BStroppel
OW, Entn.
St. Nr. 2
<2mm

Probenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

49615 49617

Schwermetalle

<2Antimon <2 303mg/kg TS Sb

Arsen 77 3015mg/kg TS As

Blei 1522 50050mg/kg TS Pb
<0.5Cadmium <0.5 101mg/kg TS Cd

Chrom 1420 50050mg/kg TS Cr
<30Kobalt <30mg/kg TS Co

Kupfer 2121 50040mg/kg TS Cu
<10Molybdän <10mg/kg TS Mo

Nickel 1111 50050mg/kg TS Ni
<0.1Quecksilber <0.1 20.5mg/kg TS Hg
<2Thallium <2mg/kg TS Tl

Zink 5769 1'000150mg/kg TS Zn
<2Zinn 4mg/kg TS Sn

Seltene Erden und übrige Elemente

Barium 140140mg/kg TS Ba
<10Cäsium <10mg/kg TS Cs

Cer 2328mg/kg TS Ce

Gallium 44mg/kg TS Ga
<5Germanium <5mg/kg TS Ge
<20Lanthan 20mg/kg TS La
<50Neodym <50mg/kg TS Nd
<10Niob <10mg/kg TS Nb

Rubidium 2729mg/kg TS Rb
<2Selen <2mg/kg TS Se
<2Silber <2mg/kg TS Ag

Strontium 380380mg/kg TS Sr
<10Uran <10mg/kg TS U

Vanadium 1313mg/kg TS V
<10Wolfram <10mg/kg TS W

Halogenide / Schwefel

Brom 23mg/kg TS Br
<100Chlor <100mg/kg TS Cl
<10Jod <10mg/kg TS I

Schwefel 200200mg/kg TS S

Matrixelemente

Aluminium (als Oxid) 3.73.6% v. TS Al₂O₃

Calcium (als Oxid) 1818% v. TS CaO

Eisen (als Oxid) 1.81.9% v. TS Fe₂O₃

Kalium (als Oxid) 0.710.71% v. TS K₂O

Magnesium (als Oxid) 0.730.74% v. TS MgO

Mangan (als Oxid) 0.040.04% v. TS MnO
<0.2Phosphor (als Oxid) <0.2% v. TS P₂O₅

Silizium (als Oxid) 5145% v. TS SiO₂

Titan (als Oxid) 0.150.15% v. TS TiO₂

Der Chromgehalt wurde auf Säureaufschluss nach VVEA umgerechnet (Faktor 0.5).
Quecksilberbestimmung mit AAS-Amalgammethode.
Bestimmungsgrenze von Kobalt ist matrixabhängig.
Die häufigste petrografische Bindungsform von Brom, Chlor, Iod und Schwefel sind Bromide, Chloride, Iodide und Sulfate.
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Objekt Hydrualisches Kraftwerk Beznau
Axpo Power AG
202111506

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Anhang: Element-Übersichtsanalyse XRF

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 3
<2mm

VVEA Typ BProbenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

49619

Schwermetalle

<2Antimon 303mg/kg TS Sb

Arsen 8 3015mg/kg TS As

Blei 21 50050mg/kg TS Pb
<0.5Cadmium 101mg/kg TS Cd

Chrom 15 50050mg/kg TS Cr
<30Kobalt mg/kg TS Co

Kupfer 19 50040mg/kg TS Cu
<10Molybdän mg/kg TS Mo

Nickel 11 50050mg/kg TS Ni
<0.1Quecksilber 20.5mg/kg TS Hg
<2Thallium mg/kg TS Tl

Zink 58 1'000150mg/kg TS Zn

Zinn 3mg/kg TS Sn

Seltene Erden und übrige Elemente

Barium 130mg/kg TS Ba
<10Cäsium mg/kg TS Cs

Cer 33mg/kg TS Ce

Gallium 4mg/kg TS Ga
<5Germanium mg/kg TS Ge

Lanthan 22mg/kg TS La
<50Neodym mg/kg TS Nd
<10Niob mg/kg TS Nb

Rubidium 26mg/kg TS Rb
<2Selen mg/kg TS Se
<2Silber mg/kg TS Ag

Strontium 380mg/kg TS Sr
<10Uran mg/kg TS U

Vanadium 14mg/kg TS V
<10Wolfram mg/kg TS W

Halogenide / Schwefel

<2Brom mg/kg TS Br
<100Chlor mg/kg TS Cl
<10Jod mg/kg TS I

Schwefel 140mg/kg TS S

Matrixelemente

Aluminium (als Oxid) 3.8% v. TS Al₂O₃

Calcium (als Oxid) 19% v. TS CaO

Eisen (als Oxid) 2.0% v. TS Fe₂O₃

Kalium (als Oxid) 0.67% v. TS K₂O

Magnesium (als Oxid) 0.84% v. TS MgO

Mangan (als Oxid) 0.04% v. TS MnO
<0.2Phosphor (als Oxid) % v. TS P₂O₅

Silizium (als Oxid) 44% v. TS SiO₂

Titan (als Oxid) 0.15% v. TS TiO₂

Der Chromgehalt wurde auf Säureaufschluss nach VVEA umgerechnet (Faktor 0.5).
Quecksilberbestimmung mit AAS-Amalgammethode.
Bestimmungsgrenze von Kobalt ist matrixabhängig.
Die häufigste petrografische Bindungsform von Brom, Chlor, Iod und Schwefel sind Bromide, Chloride, Iodide und Sulfate.
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Probeentnahmestellen Stroppelkanal

Datum: 05.11. 2021 Entnahme durch: F. Meier, Axpo Power AG Hydr.- Kraftwerk Beznau
Entnahme direkt aus Kiesschüttung während Baggerung



email-Bericht (z. Hd.: Herr Meier, franz.meier@axpo.com)

Objekt Hydraulisches Kraftwerk Beznau
202111506

Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, F. Meier, 5312 DöttingenAuftraggeber
Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, 5312 DöttingenRechnungsadresse
Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, F. Meier, 5312 DöttingenRechnung zur Visierung
Axpo Power AG, Hydraulisches Kraftwerk Beznau, F. Meier, 5312 DöttingenBericht an
Axpo Power AG, F. Meier, franz.meier@axpo.comBericht per e-mail an

Probenübersicht

Probenahme / Eingang LaborBachema-Nr. Probenbezeichnung

Stroppel OW, Entn. St. Nr. 1F56296 05.11.21 / 22.11.21
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 1 <2mmF56297 05.11.21 / 22.11.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  56296
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 2F56298 05.11.21 / 22.11.21
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 2 <2mmF56299 05.11.21 / 22.11.21
Ursprungsprobe Bachema-Nr.  56298
Stroppel OW, Entn. St. Nr. 3F56300 05.11.21 / 22.11.21

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG

P. Meier, Administration
Tel.: 044 738 39 00

S. Ruckstuhl, Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien
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Objekt Hydraulisches Kraftwerk Beznau
Axpo Power AG
202111506

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Referenzwert

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 3

Probenbezeichnung

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

56300
05.11.21

Externe Analysen

s. BeilageKorngrössenverteilung (Sieb-
und Schlämmanalyse) {2}

Referenzwert

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 1

VVEA Typ BStroppel
OW, Entn.
St. Nr. 2
<2mm

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 2

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 1
<2mm

Probenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

56296
05.11.21

56297
05.11.21

56298
05.11.21

56299
05.11.21

Probenparameter

6.06.4Angelieferte Probemenge kg

6.613Anteil <2 mm Gew.-% TS TS

9387Anteil >2 mm Gew.-% TS TS

Allgemeine und anorganische Parameter

0.20.1Kohlenstoff org. (TOC) 2% TS C

Schwermetalle aus Schwermetall-Fingerprint (XRF, Hg (AAS), vollständig s. Anhang)

<2<2Antimon 303mg/kg TS Sb

77Arsen 3015mg/kg TS As

2818Blei 50050mg/kg TS Pb

<0.5<0.5Cadmium 101mg/kg TS Cd

1615Chrom 50050mg/kg TS Cr

<30<30Kobalt mg/kg TS Co

2319Kupfer 50040mg/kg TS Cu

<10<10Molybdän mg/kg TS Mo

109Nickel 50050mg/kg TS Ni

<0.1<0.1Quecksilber 20.5mg/kg TS Hg

<2<2Thallium mg/kg TS Tl

6455Zink 1'000150mg/kg TS Zn

105Zinn mg/kg TS Sn

Organische Summenparameter

<10<10KW-Index (C10-C40) 50050mg/kg TS

PCB und Chlorparaffine

<0.002<0.002PCB 28 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 52 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 101 (TS) mg/kg TS

<0.002<0.002PCB 118 (TS) mg/kg TS

0.004<0.002PCB 138 (TS) mg/kg TS

0.004<0.002PCB 153 (TS) mg/kg TS

0.003<0.002PCB 180 (TS) mg/kg TS

<0.05<0.05PCB Summe n. VVEA /
AltlV 

10.1mg/kg TS

PAK

0.05<0.05Benzo(a)pyren 30.3mg/kg TS

0.58<0.50Summe PAK 253mg/kg TS
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Objekt Hydraulisches Kraftwerk Beznau
Axpo Power AG
202111506

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Anhang: Element-Übersichtsanalyse XRF

Stroppel
OW, Entn.
St. Nr. 1
<2mm

VVEA Typ BStroppel
OW, Entn.
St. Nr. 2
<2mm

Probenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

56297 56299

Schwermetalle

<2Antimon <2 303mg/kg TS Sb

Arsen 77 3015mg/kg TS As

Blei 2818 50050mg/kg TS Pb
<0.5Cadmium <0.5 101mg/kg TS Cd

Chrom 1615 50050mg/kg TS Cr
<30Kobalt <30mg/kg TS Co

Kupfer 2319 50040mg/kg TS Cu
<10Molybdän <10mg/kg TS Mo

Nickel 109 50050mg/kg TS Ni
<0.1Quecksilber <0.1 20.5mg/kg TS Hg
<2Thallium <2mg/kg TS Tl

Zink 6455 1'000150mg/kg TS Zn

Zinn 105mg/kg TS Sn

Seltene Erden und übrige Elemente

Barium 150150mg/kg TS Ba
<10Cäsium <10mg/kg TS Cs

Cer 2825mg/kg TS Ce

Gallium 44mg/kg TS Ga
<5Germanium <5mg/kg TS Ge
<20Lanthan <20mg/kg TS La
<50Neodym <50mg/kg TS Nd
<10Niob <10mg/kg TS Nb

Rubidium 3227mg/kg TS Rb
<2Selen <2mg/kg TS Se
<2Silber <2mg/kg TS Ag

Strontium 360370mg/kg TS Sr
<10Uran <10mg/kg TS U

Vanadium 1411mg/kg TS V
<10Wolfram <10mg/kg TS W

Halogenide / Schwefel

<2Brom <2mg/kg TS Br
Chlor 210160mg/kg TS Cl

<10Jod <10mg/kg TS I
Schwefel 230160mg/kg TS S

Matrixelemente

Aluminium (als Oxid) 3.73.8% TS Al₂O₃

Calcium (als Oxid) 2020% TS CaO

Eisen (als Oxid) 2.01.9% TS Fe₂O₃

Kalium (als Oxid) 0.620.63% TS K₂O

Magnesium (als Oxid) 1.20.86% TS MgO

Mangan (als Oxid) 0.040.04% TS MnO
<0.2Phosphor (als Oxid) <0.2% TS P₂O₅

Silizium (als Oxid) 3136% TS SiO₂

Titan (als Oxid) 0.180.13% TS TiO₂

Der Chromgehalt wurde auf Säureaufschluss nach VVEA umgerechnet (Faktor 0.5).
Quecksilberbestimmung mit AAS-Amalgammethode.
Bestimmungsgrenze von Kobalt ist matrixabhängig.
Die häufigste petrografische Bindungsform von Brom, Chlor, Iod und Schwefel sind Bromide, Chloride, Iodide und Sulfate.
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Kuhn Martin HTU-U

Von: Werne Simon  BVUALG <simon.werne@ag.ch>
Gesendet: Freitag, 14. Januar 2022 10:07
An: Kaufmann André HPA-H
Cc: Meier Franz HPA-HI
Betreff: WG: KW Stroppel: Beprobung Material Oberwasserkanal
Anlagen: 202111506.PDF; 0108-21-6 BA 56300, Aushub- und Ausbruchmaterial.pdf

Lieber Andrè

Ich habe nun die Rückmeldung meiner Fachstelle zu den Probenergebnissen am KW Stroppel erhalten (siehe unten).
Demnach reichen die vorliegenden Ergebnisse zur Finalisierung des Berichts aus.

Vielen Dank und beste Grüsse,

Simon

Freundliche Grüsse
Simon Werne

–––

KANTON AARGAU
Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Simon Werne
Hochwasserbeauftragter
Abteilung Landschaft und Gewässer
Gewässernutzung
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau

062 835 34 45
simon.werne@ag.ch
www.ag.ch/bvu
Von: Märki Martin BVUAFU <Martin.Maerki@ag.ch>
Gesendet: Donnerstag, 13. Januar 2022 07:49
An: Werne Simon BVUALG <simon.werne@ag.ch>
Cc: Madliger Michael BVUAFU <michael.madliger@ag.ch>
Betreff: AW: KW Stroppel: Beprobung Material Oberwasserkanal

Lieber Simon

Besten Dank für die Zustellung der Analysenresultate der bachema AG zu den Proben, welche während der
Baggerung Ende November 2021 im Oberwasserkanal des Kraftwerks Stoppel entnommen wurden. Diese
Beprobung erfüllt die mit Herrn Meier, axpo Power AG am 22.10.201 telefonisch besprochene zusätzliche Prüfung
des weitergegebenen Materials, welche auch in der Stellungnahme der AfU vom 26.10.2021 festgehalten ist.
Die vorliegenden Analysen bestätigen die grobe Einschätzung der ersten Beprobung vom 5.11.2021 im Vorfeld der
geplanten Geschiebeumlagerungen vom Oberwasser- in den Unterwasserkanal. Die Analysen zeigen einen sehr
geringen Anteil an feinem Material. Die Analysen der Fraktion <2 mm für 2 der 3 entnommenen Proben geben für
die untersuchten Parameter keinerlei Hinweise für eine Überschreitung der Beurteilungskriterien für eine relevante
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Belastung. Zur Probe 3 fehlen die Analysenergebnisse. Ich gehe davon aus, dass für eine Analyse zu wenig feines
Material vorgelegen ist. Gemäss Korngrössenverteilung einer Probe lag der Anteil der Fraktion <0.063 mm bei
<0.1%, der der Fraktion <2 mm bei 3.6%. Das umgelagerte Geschiebe betrachten wir als nicht relevant belastet und
kann (konnte) weitergegeben werden.
Aus unserer Sicht reichen die vorliegenden Ergebnisse zur Finalisierung des Berichts. Es braucht keine zusätzlichen
Beprobungen oder Analysen.

Bei Unklarheiten stehe ich dir gerne zur Verfügung.

Liebe Grüsse
Martin

Von: Werne Simon BVUALG <simon.werne@ag.ch>
Gesendet: Montag, 6. Dezember 2021 10:50
An: Märki Martin BVUAFU <Martin.Maerki@ag.ch>
Betreff: WG: KW Stroppel: Beprobung Material Oberwasserkanal

Lieber Martin

Anbei (und Mail unten) sende ich dir die vorläufigen Ergebnisse der zusätzlichen Geschiebebeprobungen beim
Limmatkraftwerk Stroppel, welche während der Baggerungen entnommen wurden.
Reichen dir diese Ergebnisse/ Untersuchungen aus oder braucht es noch etwas zusätzliches, bevor der Bericht
finalisiert wird?

Vielen Dank für deine Rückmeldung und einen guten Wochenstart,

Simon

Freundliche Grüsse
Simon Werne

–––

KANTON AARGAU
Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Simon Werne
Hochwasserbeauftragter
Abteilung Landschaft und Gewässer
Gewässernutzung
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau

062 835 34 45
simon.werne@ag.ch
www.ag.ch/bvu

Von: Kaufmann André HPA-H <Andre.Kaufmann@axpo.com>
Gesendet: Freitag, 3. Dezember 2021 16:42
An: Werne Simon BVUALG <simon.werne@ag.ch>
Cc: Meier Franz HPA-HI <Franz.Meier@axpo.com>
Betreff: KW Stroppel: Beprobung Material Oberwasserkanal

Hallo Simon
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Ich hoffe, du bist am Mittwoch noch rechtzeitig zu deinem Termin gekommen und konntest dennoch die wichtigsten
Infos von Klingnau mitnehmen.

Gemäss der Rückmeldung von Franz sende ich dir in der Beilage den prov. Bericht mit den Auswertungen der
Probeentnahmen (gebaggertes Material) im KW Stroppel. Soweit ich dies beurteilen kann wurden keine
Grenzwertüberschreitungen festgestellt.

Bevor wir den definitiven Bericht in Auftrag geben wollte ich nachfragen, ob die nun gemachten Beprobungen
ausreichend sind oder noch weitere Proben verlangt werden (auch allenfalls hinsichtlich einer möglichen
Dauerbewilligung).

Besten Dank für die internen Abklärungen und anschliessenden Rückmeldung.

Schönen Gruss und ein gutes Wochenende
André

André Kaufmann
Betriebsleiter

Axpo Power AG | Hydroenergie & Biomasse
Beznau HKB | CH-5312 Döttingen
T +41 56 269 23 17 | F +41 56 269 23 10
andre.kaufmann@axpo.com
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Anhang 7  Vorlage Formular für Teilrechnungen 

 

 
  



Einschreiben

Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Abteilung Landschaft und Gewässer

Sektion Gewässernutzung, z. Hd. Person XY

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

Kleinwasserkraftwerk Stroppel (KWKSt) - Sanierung Geschiebehaushalt

Antrag auf Kostenvergütung gemäss Art. 32 Abs. 1 EnV
Gesuch um Teilzahlung gemäss Art. 33 der EnV (Teilzahlung X)

Datum: TT.MM.JJJJ

Antragssteller

Axpo Kleinwasserkraft AG

Postfach Axpo

CH-5401 Baden

Kontakt: Max Muster

Mail: max.muster@axpo.com

Telefon: 056 200 XX YY

Kenndaten

Letzte Umlagerung* [MM.JJJJ]: 10.2028

Aktuelle Umlagerung* [MM.JJJJ]: 10.2030

Zeitdifferenz seit letzter Umlagerung* [Jahre] : 2.0  (automatische Berechnung)

Umgelagerte Kubatur* [m3]: 2’000

Ø Ablagerungsmenge seit letzter Umlagerung* [m3/a] 1’000  (automatische Berechnung)

Referenzablagerungsmenge (vor SanWK] [m3/a] 600  (Fixwert)

Δ umgelagerte Kubatur - Referenzablagerungsmenge [m3/a] 400  (automatische Berechnung)

Gesamtkosten aktuelle Umlagerung [CHF inkl. MWST]: 30’000

* letze Umlagerung, wo anrechenbare Kosten gemäss Art. 34 EnG entstanden sind

Beurteilung:

Formel für Bestimmung Kostenteiler

Kostenteiler für aktuelle Baggerung (automatische Berechnung)

Anteil Kraftwerksbetreiber (bisheriger Betriebsaufwand): 60 %

Anteil SanWK (Mehraufwand durch SanWK): 40 %

Anrechenbare Kosten nach Art. 34 EnG : 12’000.00 CHF inkl. MWST

Beilagen:

- Rechnungsbelege

- Stundenrapporte Kraftwerkspersonal (Bauleitung, Bauherrenleistungen)

Anrechenbare Kosten gemäss Art. 34 EnG angefallen

Fiktives Berechnungsbeispiel

mailto:max.muster@axpo.com



